
Wussten Sie schon ... ?

SPIELPLATZSICHERHEIT
EN 1176 & EN 1177

Wöchentlich: Die einfache Sichtkontrolle

Diese Kontrolle dient zur Feststellung offensichtlicher, sichtba-
rer Gefahrenquellen. Stark beanspruchte oder durch Vandalis-
mus gefährdete Spielplätze können eine tägliche Sichtkontrolle 
erforderlich machen! Die zu kontrollierenden und zu beheben-
den Problembereiche sind:

 ▶ Verschmutzung, Müll, gefährliche Gegenstände 
(Scherben...)

 ▶ Auf den ersten Blick sichtbare Beschädigungen an  
Spielgeräten: Gerissene Seile, gebrochene Bretter,  
defekte Schirmungen

 ▶ Fallschutz (losen Fallschutz bei belasteten Bereichen wie 
unter Schaukelsitzen neu verteilen, Mulden befüllen, Mat-
ten zurechtrücken...)

  Alle 1 - 3 Monate: Die operative Inspektion

Das ist eine detaillierte Überprüfung der Spielgeräte, welche die 
Stabilität der Anlage und den Verschleiß umfasst. Die Aufgaben 
dieser Inspektion sind:

 ▶ Rüttelprobe (Überprüfung der baulichen Festigkeit)
 ▶ Verschleiß und Beschädigungen. Überprüfung von beweg-  

lichen Teilen auf Verschleiß (Ketten, Lager, Drahtseile) bzw. 
die gesamte Konstruktion auf Beschädigungen.

 ▶ Service (kontrollieren und nachziehen von Hauptverbin-    
dungen, schmieren und fetten von Gelenken / Lagerstellen, 
Holzabsplitterungen nacharbeiten / ausbessern)

 ▶ Dokumentation (was war kaputt, wurde behoben oder 
weitergeleitet ...)

In der Norm ist dazu angemerkt, dass Mitarbeiter, welche diese 
Aufgaben wahrnehmen, eine entsprechende Befähigung haben 
müssen – dazu kann eine Schulung / Ausbildung erforderlich 
sein!

  Die jährliche Hauptinspektion

Eine sehr umfassende Inspektion, die in Abständen von nicht 
mehr als 12 Monaten vorzunehmen ist. Sie dient zur Feststellung 
des allgemeinen betriebssicheren Zustandes von Anlage, Funda-
menten und Oberflächen. Für die jährliche Hauptinspektion der 
Spielanlage ist eine fundierte Kenntnis der Normen erforderlich.

Als Sicherheits-Management wird das gesamte System, welches 
zur sicheren Erhaltung des Spielplatzes dient, bezeichnet. 

 ▶ Durchführung der erforderlichen Kontrollen 
 ▶ Dokumentation der Arbeiten 
 ▶ Ablauf bei Mängeln / Reparaturen 
 ▶ Befähigung für die Arbeiten bzw. Verantwortlichkeiten

Die Dokumentation der Arbeiten ist sehr wichtig, denn damit 
kann sicher belegt werden, dass die erforderlichen Kontrollen 
durchgeführt wurden. Diese Aufzeichnungen haben damit den 
Status von Dokumenten / Urkunden und müssen dementspre-
chend gewissenhaft geführt werden. Eine Aufbewahrung über 
einen Zeitraum von ca. 3 Jahre ist empfehlenswert! Wir unter-
stützen Sie gerne bei der digitalen Dokumentenverwaltung.



Haftung des Spielplatzbetreibers
bei unsachgemäßer Wartung
Wenn der Unfall auf ein defektes Spielgerät oder mangelnde 
Sicherheitsvorkehrungen (kein ausreichender Fallschutz, zu 
geringe Sicherheitsabstände et cetera) zurückzuführen ist, 
haftet in der Regel der Spielplatzbetreiber. Dieser ist nämlich 
nicht nur für die ordnungsgemäße Errichtung der Spielge-
räte verantwortlich, sondern auch zur laufenden Inspektion 
sowie Wartung und Instandhaltung des Spielplatzes ver-
pflichtet.

Spielplätze müssen so gestaltet sein, dass das Verletzungs-
risiko so gering wie möglich ist. Der Betreiber hat daher 
sicherzustellen, dass der Spielplatz und die Geräte sich in 
ordnungsgemäßem Zustand befinden, und muss beschädig-
te Geräte unverzüglich reparieren oder sperren. Die durch-
geführten Inspektionen und Wartungen sind vom Betreiber 
auch zu dokumentieren. Bei einer Verletzung der Verkehrs-
sicherungspflichten helfen dem Betreiber auch Hinweise wie 
"Für Unfälle wird keine Haftung übernommen" oder "Benüt-
zung auf eigene Gefahr" nichts.

Mag. Carmen Thornton, DerStandard, 9. Juli 2019

Ihre kompetenten Ansprechpartner

Verantwortung ernst nehmen

Als Eigentümer eines Gebäudes tragen Sie die Verantwor-
tung für die Sicherheit und Gesundheit seiner Bewohner 
sowie deren Eigentum. Potentielle Gefahrenquellen in den 
Liegenschaften müssen daher frühzeitig erkannt, dokumen-
tiert und behoben werden.
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Die Firma IMMOTECH ist Ihr kompetenter 
Partner rund um Spielplatzsicherheit. Ihre 
eigenen Risiken sind leicht vermeidbar. 
Kontaktieren Sie noch heute die Profis von 
IMMOTECH, wir beraten Sie gerne!

www.immotech-austria.at


